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Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 
 
Die Softing AG als „Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) erhebt zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung 
personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der 
Eintrittskarte und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten) auf Grundlage der in 
Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und 
Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 
ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und 
Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die Softing AG diese Daten nicht 
von den Aktionären und/oder etwaigen Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die deren Depot 
führende Bank diese personenbezogenen Daten an die Softing AG. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 
Aktionärsvertreter ist für die Durchführung der Hauptversammlung zwingend erforderlich. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DS-GVO 
i.V.m. §§ 123, 129, 135 AktG. 
Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Softing AG verschiedene 
Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen Daten, die zur 
Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten 
diese Daten ausschließlich nach Weisung der Softing AG. Im Übrigen werden 
personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und 
etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das 
Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). 
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder 
die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher 
oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend 
werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben 
Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten 
oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
(Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen 
im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 
Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden 
Kontaktdaten der Softing AG geltend machen: 
Softing AG 
Richard-Reitzner-Allee 6 
85540 Haar bei München 
Deutschland 
Telefon: +49 89 4 56 56-0 
E-Mail: info@softing.com 
 
Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 
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Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Softing AG ist wie folgt erreichbar: 
Herr Robert Jeffares 
Data Business Services GmbH & Co KG 
Nördliche Münchner Straße 47 
82031 Grünwald 
Deutschland 
Telefon: +49 89 12501375-0 
E-Mail: jeffares@db5.eu 
 
Haar, im März 2026 
Softing AG 
Der Vorstand 


